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RS OGH 1995/1/26 8ObA338/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1995

Norm

ArbVG §34

ArbVG §88a

Rechtssatz

Bei den im ArbVG gebrauchten Begri4en Betrieb - Unternehmen - Konzern handelt es sich um eine Typenreihe, bei der

eine typologische Zuordnung vorzunehmen ist. Bei einer solchen Typenreihe gibt es Überschneidungen, die Begri4e

bestehen jedoch nebeneinander.
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